
iiberbaubare Grundstück
im WA-Gebiet

Gemeinbedarf

Nicht überbaubare Grundstück3flache
berbaubaron Grundstücks- 
die der Versorgung dionon

Bebauungsplan 

2. Änderung

fließe der baulichen Nutzung

Zahl der Vollgeschosse 

als Höchstgrenze 

zwingend

Grundflächenzahl 

Geschoßflüchenzahl
Präambel

Bauweise

Offene Bauweise (Einzelhäuser) 

Geschlossene Bauweiseordnunq

Verkehrsflächen

Gehweg 

F ahrbahn 

Gehweg
Straßenbegrenzungslinie 

Zufahrtsweg 

Gehweg

Die an den Straßen angel 
Einfriedigungen und jeglicher Bepflanzung über 7o cm

Umfarmerstation (Trafo)

A. Festsetzungen gern. § 9(1) BBauG Straßenverkehrsfläche
umlichen GeltunqsbGemarkung Letmathe -tbqrenzunq

ohngebietgemeine

ienen dem (Lohnen

Uohngebäude ,
die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Sp 
wirtschaften sowie nicht dörende Handwerksbetriebe,
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Gemeinschaftsstellplätze

usnahmen sind nicht Gemeinschaftsgaragen

Die ausgewiesenen GQmeinschaftsgaragen und Geneinsch; 
zwingend. Garagen sind bei Mehrbedarf auch außerhalb 
lassen.

Fläche für Gemeinbedarf: Katholische Kirchengemeinde

Kanal (Grunddienstbarkeit bei Privatorundstücken

“ I I P  mit Leitungsrechten zu belastende Flächen

■ > , Zur Sicherung der Kanalleitung wird auf verschiedenen Grundstücken eina Fläche
J  J  1 für Leitungsrechte in einer Breite von 3 m zugunsten der Stadt Letmathe fest

gesetzt.

B. Nachrichtlich übernommene Festsetzungen gern. § 9 (4) BBau
keine

C. Gestaltungsvorschriften
FD Flachdach SD Satteldach

◄-------► Firstrichtjung z.B. 2o - 3o° / ^ X  Dachneigung

Dachneigung und Firstrichtung sind zwingend 

Garagenjlsind mit Flachdach zu versehen

anfallende Böschungen gehören zu den Hausgrundstücken und sind einzugrünen.unter l,5o m 
Höhe

Stützmauern zu den Verkehrsfläch n sind nur dort zugelassen, wo es 
ländeverhältnisse erfordern. Im Bereich der Sichtdreiecke darf die 
nicht überschreiten.

D. Nachrichtliche Darstellungen
b_________^  Vorhandene Grundstücksgrenzen

X X X X X X /  Vorhandene Bebauung

Geplante neue Grundstücke mit Dar 
(Umrisse der möglichen Bebauung)

Straßenbeleuchtung 

Neue Hausnummern 

Höhe über NN 
Grenze der Planänderung

E. Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach derHei 
Regierungspräsidenten sowie von 
in Kraft. / v  „

Don in der Gonohmiqunqsve 
G . z .
vom ATiJi Jß.7/..........

n vom i 
t durcf

— wboroinot

BekanntmachungGenehmigungSatzupgsbeschlui
Dieser '-Bebauungsplan ist v< 
S tadt Letmathe gemäß 
vom 23.6.1960 ( BGBl 1 S 
BauONW vom 25.5. 1962 
am 28.4.71 als Satzung

OffenlegungOffenlegungsbeschlußAufstellungsbeschluß Aufgestellt
Die Genehmigungsverfügung des Regierung: 
Präs iden ten  vom Az ß . 4 -J
sow ie  Ort und Dauer der Auslegung des 
genehmigten Bebauungsplanes emschl 
des Gestaltungsplanes, ist gemäß § 12 
des BBauG vom 23.6.1960 (BGBl. IS .3 
a m  bekonntgemocht wordei

Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 11 
des BBauG vom 23 6.1960 (BGBl, i S. i 
und § 103 BauONW vom 25.6. 1962 ( GV 
NW S. 373 ) mit Verfügung 
vom / ( .  ifr  genehmigt worden.

Dieser Bebauungsplan und die Begrün
dung haben gemäß § 2 (6) d|s 
BBauG vom 23.6. 1960 (BGBl I S. 341) 
in der Zeit vom 14.12.70 bis 14.1.71 
emschl. zu ledermanns Einsicht öffent

Diesen Bebaupngsplanentwurf und seine 
öffentliche Auslegung hat der Rat der 
Stadt Letmathe gemäß § 2( 6)  
BBauG vom 2^3.6.60 (BGBl. I S. 341 ) 
am4.11.70 beschlossen

Der Rat der Stadt Letmathe hat 
Aufstellung des Bebauungsplanes 
§ 2 ( 1 )  in Verbindung mit § 30 

BBauG vom 23.6.1960 (BGBl. I S. 
am4.11.70 beschlossen

Stadt Letmathe
bescheinigt  ̂ da ) die Darstellung 
tebaulichen Planung geometrisch sberg, den A9 ■ (f 1971

Der Regierungspräsident

^ 9 / / "  Auftra9;
Letmathe 24. 12.71
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